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ben. Die Bedingungen ihrer Statio
nierung wurden durch zusätzliche 
Vereinbarungen festgelegt. Das 
Recht auf Kontrolle des Verkehrs 
von Truppen und Gütern der in 
Berlin (West) stationierten Garni
sonen der USA, Großbritanniens 
und Frankreichs verblieb, bis zu 
einer entsprechenden internationa
len Regelung, bei den sowjetischen 
Einheiten. Verankert wurde das 
Prinzip der gegenseitigen Hilfe 
und Unterstützung beim sozialisti
schen Aufbau, und in diesem Sinne 
wurde die Zusammenarbeit in allen 
wichtigen Bereichen des gesell
schaftlichen Lebens vereinbart. Die 
Seiten kamen überein, sich gegen
seitig in wichtigen internationalen 
Fragen zu konsultieren und im 
Geiste aufrichtiger Zusammenar
beit zur Gewährleistung des Frie
dens und der Sicherheit in Europa 
beizutragen. Dieser V. war von 
prinzipieller Bedeutung für die Be
ziehungen beider Staaten. Auf sei
ner Basis und gestützt auf die ge
meinsamen Klassengrundlagen ent
faltete sich ein enger Bruderbund 
zwischen der DDR und der UdSSR 
im Sinne des sozialistischen Inter
nationalismus. Der V., der in einer 
Zeit komplizierten Kampfes der 
UdSSR und der volksdemokrati
schen Staaten gegen den massiven 
Versuch der imperialistischen 
Mächte, den Sozialismus »zurück
zurollen«, abgeschlossen wurde, 
war von historischer Tragweite für 
die internationale Stellung der 
DDR als souveräner sozialistischer 
Staat. Die DDR - seit 1950 gleich
berechtigtes Mitglied des RGW 
und Mitbegründer der im Mai 1955 
geschaffenen Warschauer Vertrags
organisation - war nunmehr völlig 
gleichberechtigter Partner der 
—> sozialistischen Gemeinschaft. Im 
Zusammenhang mit dem V. wurde 
eindeutig klargestellt, daß jeder 
Versuch, die Souveränität und ter
ritoriale Integrität der DDR anzuta
sten, einen Aggressionsakt im 
Sinne des Völkerrechts darstellt

und entsprechend beantwortet 
würde. Die DDR konnte nunmehr 
von einer festeren Grundlage aus 
den sozialistischen Aufbau fortfüh
ren und aktiv am Kampf um —» eu
ropäische Sicherheit teilnehmen.

Vertrag über die gegenseiti
gen Beziehungen zwischen 
der Tschechoslowakischen 
Sozialistischen Republik und 
der Bundesrepublik Deutsch
land: am 11.12. 1973 in Prag un
terzeichnet. Mit Wirkung vom glei
chen Tage wurde die Aufnahme di
plomatischer Beziehungen verein
bart. Während die DDR bereits 
unmittelbar nach ihrer Gründung 
freundschaftliche Beziehungen mit 
der CSSR herstellte, weigerten sich 
die von CDU/CSU geführten Re
gierungen der BRD, die Ungültig
keit des Münchner Abkommens 
vom 29.9. 1938 anzuerkennen. Erst 
1969 entstanden mit der SPD/FDP- 
Regierung Voraussetzungen für 
eine Normalisierung der Beziehun- 
geA zwischen den sozialistischen 
Staaten und der BRD. Nach Ab
schluß des —* Vertrages zwischen der 
Union der Sozialistischen Sowjetrepubli
ken und der Bundesrepublik Deutsch
land und des —* Vertrages zwischen 
der Volksrepublik Polen und der Bun
desrepublik Deutschland über die 
Grundlagen der Normalisierung ihrer 
gegenseitigen Beziehungen begannen 
auf Initiative der tSSR Verhand
lungen, die sehr kompliziert verlie
fen und zweieinhalb Jahre währ
ten. In der Präambel des V. drük- 
ken beide Seiten den festen Willen 
aus, mit der unheilvollen Vergan
genheit, vor allem im Zusammen
hang mit dem zweiten Weltkrieg, 
ein Ende zu machen und dauer
hafte Grundlagen für gutnachbarli
che Beziehungen zu schaffen. Die 
BRD erkannte an, daß das Münch
ner Abkommen der »Tschechoslo
wakischen Republik durch das na
tionalsozialistische Regime unter 
Androhung von Gewalt aufge
zwungen wurde«. Im Art. I betrach-


